
 
Anlage 6: 
 
Anforderungen an den Tätigkeitsbericht der Qualitätssicherungs-
Kommission gem. § 7 Abs. 3 
 
Der Tätigkeitsbericht soll mindestens die folgenden Angaben enthalten: 
 
• Anzahl der Ärzte, die an der datengestützten Qualitätssicherung teilnehmen (§ 2 Abs. 1) 

• Datenübersichten (§ 5 Abs. 2) 

• Anzahl der Kommissionssitzungen (§ 7 Abs. 4) 

• Anzahl und Ergebnisse der durchgeführten Stichprobenprüfungen (§ 8 Abs. 1) 

• Anzahl der Aufforderungen zur Beseitigung von Mängeln (§ 10 Abs. 1 S. 1) 

• Anzahl der durchgeführten Beratungsgespräche (§ 10 Abs. 1 S. 2) 

• Anzahl der Genehmigungen, die mit Auflagen versehen wurden (§ 10 Abs. 2 S. 2) 

• Anzahl der widerrufenen Genehmigungen (§ 10 Abs. 2 S. 2) 
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